Melchior - Rundbriefe zur Abschiebungshaft


An die

Bezieher

des Rundbriefs

zur Abschiebungshaft

Rundbrief 03/2006

I.

Zur Frage der Zustellung des ablehnenden Asylbescheids 

als Haftvoraussetzung

Beigefügt ist die Loseblatt-Version einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 29. November 2005 – 8 W 531/05 - mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen Bestand der Loseblatt-Version (Anhang) hinzuzufügen. 

Der Entscheidung des OLG Stuttgart ist zu entnehmen, dass der Haftrichter die ordnungsgemäße Zustellung des ablehnenden Asylbescheids zu prüfen hat, wenn diese Frage unklar ist.

Solange die asylrechtliche Aufenthaltsgestattung besteht, darf Sicherungshaft nicht angeordnet werden, weil keine Ausreisepflicht gegeben ist.  Die ordnungsgemäße Zustellung des ablehnenden Asylbescheids ist eine der Voraussetzungen für das Erlöschen der Aufenthaltsgestattung nach § 67 AsylVerfG. 

Dies ist außer Streit und gehört zu den sog. Basics des Abschiebungshaftrechts. Dass in  einem Verfahren selbst nach drei Instanzen immer noch ungeklärt ist, ob der Betroffene überhaupt ausreisepflichtig ist, gehört inzwischen allerdings zu den eher selteneren Fällen.

II.  

Zur Unzulässigkeit der Verschlechterung einer Überhaftanordnung                       ohne Anhörung des Betroffenen
Beigefügt ist die Loseblatt-Version einer Entscheidung des Oberlandesgerichts München vom 09. Januar 2006 – 34 Wx 181/05 - mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen Bestand der Loseblatt-Version (Anhang) hinzuzufügen. 

Das Amtsgericht hatte zunächst Überhaft im Anschluss an die damals laufende Untersuchungshaft für längstens 1 Monat angeordnet, diese Anordnung dann aber später auf Antrag der Ausländerbehörde – ohne Anhörung des Betroffenen –  (verkürzt gesagt) dahin modifiziert, dass die Überhaft nunmehr im Anschluss an laufende Strafhaft vollstreckt werde.

Das OLG hat beanstandet, dass dies ohne  mündliche Anhörung des Betroffenen und ohne neue Verhältnismäßigkeitsprüfung geschehen sei, und hat deshalb – weil auch das Landgericht den Betroffenen nicht angehört hatte – die Sache an das Amtsgericht zurückverwiesen. 

Am Ende des Beschlusses weist das OLG München im Zusammenhang mit der Frage der Entziehungsabsicht auf die Möglichkeit der kleinen Sicherungshaft hin (die allerdings nicht als Überhaft in Betracht kommen dürfte) mit dem Bemerken, dass es im Rahmen der Zwei-Wochen-Haft des Vorliegens der besonderen Haftgründe gemäß § 62 Abs. 2 Satz 1 AufenthG nicht bedürfe. Hierzu wäre anzumerken, dass jedenfalls darüber, inwieweit die Frage der Entziehungsabsicht auch im Rahmen der kleinen Sicherungshaft eine Rolle spielt, durchaus unterschiedliche Auffassungen in der OLG-Rechtsprechung bestehen (vgl. z.B. Rundbriefe 14/2004 und Rundbrief 01/2005).

III.

Spontanfestnahme und Festhalten zur Herbeiführung einer Entscheidung 

des Abschiebungshaftrichters

Beigefügt ist die Loseblatt-Version einer Entscheidung des Amtsgerichts Kiel vom 29. September 2004 – 43 XIV 80/02 - mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen Bestand der Loseblatt-Version (Anhang) hinzuzufügen. 

Mit Rundbrief 15/2003 war die Entscheidung des Schleswig-Holsteinischen OLG vom 28.04.2003 – 2 W 207/02 – veröffentlicht worden, welche sich ausführlich zu der Frage eines vorläufigen, einer Abschiebungshaftanordnung vorgelagerten Behördengewahrsams nach Spontanfestnahme und zum Richtervorbehalt in diesen Fällen verhält. 

Das OLG hatte damals die Sache zur weiteren Klärung an das Amtsgericht Kiel zurückverwiesen. Bei der jetzt beigefügten Entscheidung handelt es sich um die Abschlussentscheidung des AG Kiel. Sie wird zur Vervollständigung der Information und auch im Hinblick auf die derzeitige Diskussion zu der geplanten Ergänzung zu § 62 AufenthG ( siehe Rundbrief 02/2006) veröffentlicht. 

Aus der Entscheidung des AG Kiel sind insbesondere drei Punkte festzuhalten:

a)  Das Amtsgericht zeigt nach weiterer Klärung der Angelegenheit im einzelnen auf, wie sorglos hier mit der Kurzzeitklausel und der Verpflichtung zur unverzüglichen Herbeiführung einer richterlichen Entscheidung nach Spontanfestnahme umgegangen wurde (Art. 104 Abs. 2 Satz 2 GG). Zur Kurzzeitklausel in § 163 c StPO und in den Polizeigesetzen siehe auch den Aufsatz in ZAR 2000, 110 ff (auch aufrufbar im Internet auf der Startseite).

b) Bei der Beurteilung der Frage, ob bei den Arbeitsabläufen in der Behörde die richtigen Prioritäten gesetzt wurden, sind selbstverständlich – wie geschehen -  auch die auf der jeweiligen Dienststelle vorhandenen Aufzeichnungen hinzuzuziehen und zu bewerten. Soweit in der Entscheidung des OLG Celle vom 25.11.2004 – 16 W 136/04 – (Volltext in der Internet-Ausgabe verlinkt) etwas anderes gemeint sein sollte, wäre dem aus diesseitiger Sicht zu widersprechen.      

c) Bei der im Beschluss des AG Kiel behandelten Vorschrift des § 204 Abs. 1 Nr. 2 SH-LVwG handelt es sich um die in allen Polizeigesetzen  so oder ähnlich zu findende Regelung, dass eine Person in Gewahrsam genommen werden kann, wenn dies unerläßlich ist, um die unmittelbar bevorstehende Begehung oder Fortsetzung einer Straftat    oder einer Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit zu verhindern (Unterbindungsgewahrsam). Das AG Kiel verneint die Anwendbarkeit dieser Vorschrift aus den im Beschluss mitgeteilten Gründen, wenn es allein darum geht, einen Betroffenen festzuhalten, um eine richterliche Entscheidung über die Abschiebungshaft herbeizuführen.  

Die Frage ist seit jeher in Streit und wird überwiegend anders beantwortet (vgl. zuletzt z.B. ausführlich OLG Köln vom 01.10.2004 – 16 Wx 195/04 – als Volltext im Anhang zum Kommentar – zu § 35 PolG NW bei einer vorläufigen Spontanfestnahme). 

Der neu vorgeschlagene Abs. 4 des § 62 AufenthG will hier Rechtsklarheit schaffen (siehe Rundbrief 02/2005 – dort Seite 8), was an sich aus der Sicht des Gesetzgebers nicht unvernünftig ist, wenn drei Dinge beachtet werden:

· Es muß eindeutig klargestellt werden, dass es nur um Spontanfestnahmen geht. Geplante und planbare Festnahmen bedürfen einer vorherigen richterlichen Anordnung auf der Grundlage des § 62 AufenthG. Hierzu gibt es keinen ernsthaften Streit und deshalb auch nichts zu regeln. 

· Insgesamt müßte die Regelung weitaus präziser gefasst werden, als dies bislang vorgesehen ist. Das reicht (um nur zwei einfache Punkte zu nennen) von der Frage, ob mit "Abschiebungshaft" auch die Vorbereitungshaft gemeint sein soll, bis hin zu der Frage, an welches Recht der ganze (notwendiger Weise zu regelnde) Themenkreis "Behandlung festgehaltener Personen" anknüpfen soll.   

· Der politische Gesetzgeber sollte sich bewußt sein, dass eine neue zusätzliche Eingriffsnorm ( vorläufige Festnahmebefugnis) geschaffen würde, die je nach Ausgestaltung zu einer weiteren Einschränkung des Freiheitsgrundrechts führt.  

IV.

Vorläufige Festnahmen zur Herbeiführung einer Entscheidung des 

Abschiebungshaftrichters anlässlich der Vorsprache bei der Ausländerbehörde

Zwei hier bekannt gewordene Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Hamburg befassen sich mit der vorläufigen Festnahme anlässlich der Vorsprache des Betroffenen bei der Ausländerbehörde: 

(1) In einem aufgrund mündlicher Verhandlung vom 29. Juli 2005 ergangenen und inzwischen rechtkräftigen Urteil (3 K 2316/03) hat das VG Hamburg die Rechtswidrigkeit der Ingewahrsamnahme in einem Fall festgestellt, in welchem der Betroffene ohne vorherige richterliche Anordnung festgenommen wurde, als er am 26.05.2003 bei der Ausländerbehörde vorsprach, um seine an diesem Tag ablaufende Duldung verlängern zu lassen. 

Das VG Hamburg hat offen gelassen, ob der Unterbindungsgewahrsam hier als Ermächtigungsgrundlage für eine vorläufige Festnahme in Betracht kam, weil es jedenfalls an einem strafbaren Verhalten des Betroffenen fehlte. Zur Frage, ob es sich um eine geplante Festnahme handelte, die ohnehin vorheriger richterlicher Anordnung bedurft hätte, verhält sich die Entscheidung nicht.

(2) In einem aufgrund mündlicher Verhandlung vom 20. Dezember 2005 ergangenen Urteil ( 4 K 3380/04) hat das VG Hamburg die Rechtswidrigkeit der vorläufigen Ingewahrsamnahme in einem Fall festgestellt, in welchem der Betroffene ohne vorherige richterliche Anordnung festgenommen wurde, als er bei der Ausländerbehörde – nach vorheriger Ankündigung – wegen Erteilung einer weiteren Duldung vorsprach. 

Das VG Hamburg geht davon aus, dass der Unterbindungsgewahrsam grundsätzlich als Ermächtigungsgrundlage für eine vorläufige Festnahme in Betracht komme, die Rechtswidrigkeit hier aber deshalb festzustellen sei, weil es möglich gewesen wäre, schon vor der Festnahme eine richterliche Entscheidung in Form einer einstweiligen Anordnung (ohne vorherige Anhörung des Betroffenen) einzuholen. 

Die Ausländerbehörde hatte behauptet, dass sie nicht anders habe handeln können, weil es gängige Praxis des zuständigen  Amtsgerichts sei, nicht vorweg über Haftsachen zu entscheiden, sondern nur in Verbindung mit der Anhörung des dem Haftrichter zugeführten Betroffenen. Das VG hat hierzu ausgeführt, dass diese behauptete rechtswidrige Praxis der Haftrichter (die Behörde) nicht zu einer Anpassung der Verfahrensweise unter Hinnahme von Rechtsverletzungen Betroffener berechtige. 

Die Entscheidung entspricht der inzwischen weitestgehend akzeptierten (und wegen Art. 104 Abs. 2 GG zwingend gebotenen) Auffassung, dass geplante oder planbare Festnahmen nicht ohne vorherige richterliche Anordnung erfolgen dürfen. Dennoch wurde die Berufung wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen. 

V.

Unterbringung in einem Haftraum

Das Landgericht Aurich hat in einem – soweit feststellbar – nicht angefochtenen und inzwischen in InfAuslR 2006, 29 veröffentlichten Beschluss vom 17.10.2005 – 1 T 323/05 – die Ingewahrsamnahme eines Betroffenen für rechtswidrig erklärt, weil dieser ohne vorherige richterliche Anordnung vorübergehend auf dem Flughafen Hamburg in einem Haftraum des BGS (jetzt: Bundespolizei) festgehalten wurde.

Ergänzend wäre (wie sich aus der erstinstanzlichen Entscheidung des Amtsgerichts Emden vom 13.06.2005 – 1 XIV 50/05 B – ergibt) darauf hinzuweisen, dass es sich um einen Fall der Direktabschiebung (Luftabschiebung) gehandelt hat: Der Betroffene wurde um 6.00 Uhr in seiner Unterkunft aufgesucht. Die laufende Duldung wurde widerrufen. Er wurde aufgefordert, seine Sachen zu packen, zur örtlichen Polizeidienststelle gebracht und von dort von Vollzugsbeamten der Bezirksregierung zur Grenzschutzstelle Flughafen Hamburg-Fulsbüttel gefahren, von wo aus die Abschiebung (Abflug) um 12.20 Uhr erfolgte.

Selbst wenn man nicht der (diesseits vertretenen) Auffassung sein sollte, dass der gesamte Abschiebungs- und Rückführungsvorgang eine unter Richtervorbehalt stehende Maßnahme darstellt (vgl. hierzu ZAR 2000, 113 ff), gilt nach diesseitigem Verständnis zumindest folgendes: 

· Die Unterbringung in einem Haftraum – zu welchem Zweck auch immer –  ist stets eine Freiheitsentziehung. Das ist in § 2 FEVG ausdrücklich so geregelt, ist nicht ernsthaft streitig und sollte deshalb beachtet werden. 

· Eine vorherige richterliche Entscheidung ist wegen des präventiven Richtervorbehalts des Grundgesetzes erforderlich, wenn die Unterbringung in einem Haftraum geplant oder als möglich vorhersehbar  ist.  Ist also z.B. bei Luftabschiebungen die zeitweise Unterbringung im Gewahrsamsbereich bzw. in Gewahrsamsräumen der Bundespolizei ( z.B. zur Überbrückung von Wartezeiten wegen zu früher        Überstellung oder wegen Verspätung des Flugzeugs) gebräuchlich, kann der Betroffene von der Bundespolizei nur  übernommen werden, wenn ihr bei Überstellung auch eine entsprechende Haftanordnung ausgehändigt wird oder sie diese selbst vorher beschafft hat.      

Das LG Aurich hat im Hinblick auf das zeitweise Festhalten in einem Haftraum den gesamten Vorgang (Festnahme, Transport und Verwahrung) als rechtwidrig festgestellt. Im Tenor des Beschlusses (in InfAuslR 2006, 29 nicht wiedergegeben) bezieht sich die Feststellung der Rechtswidrigkeit nur auf die Ingewahrsamnahme "bis zu seiner Abschiebung". Nach diesseitigem Verständnis wird jedoch durch das zwangsweise Verbringen in ein Flugzeug und die unfreiwillige Beförderung in ein Drittland die Freiheitsentziehung fortgesetzt und vertieft.  

Düsseldorf, den  27. Januar 2006

Mit freundlichen Grüssen

Klaus Melchior

Golzheimer Platz 9

40474 Düsseldorf

fon + fax: 0211-4541192

mkmelchior@t-online.de
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